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Veranstaltungen

INFOLAW - 13. Osterreichischer
lT-Rechtstag
Donnerstag,23. Mai 2019, ab 9:00 Uhr

I. CYBERSECURITYUNDREGULIERUNGS.
FRAGEN

NIS-Richtlinie und ihre Umsetzung in Österreich
(Vinzenz Heußler; Sylvia Mayer)

Rechtliche Rahmenbedingungen der Cybersecurity
(Armin Hendrich)

E-Evidence VO (Lukas Feiler)

Al als Erfinder (Fabian Stanke)

lnitial Coin Offerings (Thomas Kulnigg)

II. URHEBER- UND DATENRECHT

Zahlen mit Daten - vertragsrechtliche Fragen
(Andreas Sattler) 

¡
Forschung und Datenschutz - Auswirkungen des
FOG (Sebastian Reimer)

Text und Data Mining aus urheber- und daten-
schutzrechtlicher Sicht (Clemens Appl)

Personenfotos aus persönlichkeits- und daten-
schutzrechtlicher Sicht (Andreas Seling, Dominik
Schelling)

Freitag, 24.Mai 2019, ab 9:00 Uhr

III. DATENSCHUTZ

1 Jahr DSGVO - Erste Erfahrungen und Problem-
bereiche (Eva Souhrada-Kirchmayer, Andreas
Zav adil, Natalie Ségur-Cabanac, Ra i ner Knyrim)

Ausgewählte Probleme beim externen Daten-
schutzbeauftragten (Roland Marko)

Datenschutzrechtliche lmplikationen des CLOUD
Act für Europa (Axel Anderl, Nino Tlapak)

Datenschutzrechtliche Anforderungen an betriebli-
che Kommunikationsmittel (Stefan Panic)

Nähere lnformationen zur Tagung finden Sie in der
Beilage oder unter www.it-rechtstag.at

ARBEITSKREIS URHEBERRECHT
15. - 16. Mär22019, Krems, Steigenberger Hotel

and Spa

Leiter des Arbeitskreises: Hon.-Prof. Dr. Michel
Walter

Freitag,1S.März 2019, ab 10:00 Uhr

Begrüßung

Das Urheberrechtspaket, seine Entstehung und
seine möglichen Folgen
Felicitas Parapatits, Bundesministerium für Verfas-
sung, Reformen, Deregulierung und Justiz

Podiumsdiskussion zum Urheberrechtspaket
Markus Boesch; Martina Jonas; Felix Daum; Georg
Nolte, Nikolaus Kraft

Urheberrecht in internationalen Handelsverträ-
gen

MichelWalter

Cloud, nPVR und Streaming - ist eine Anpas-
sung des Urheberrechts an neue Nutzungsfor-
men geboten?
lngrid Polak;Sabine Hallwachs; Philipp Homar

Samstag, 16.3.2019, ab 9:30 Uhr

Aus derjüngeren Rechtsprechung des OGH,
EuGH und VfGH zum Urheberrecht

Michel Walter; Armin Bammer; Paul Fischer

Games - Geschäftsmodelle und Rechteklärung
Kai Erenli

Ende der Tagung

Rückfragen: AKM, Direktionsbereich Recht, Doris
Simanek (doris.simanek@akm.at
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I lnhalt

Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: Erweiterter Anwendungsbereich des S 1 1 2 S. 1 AktG auf Ver-

träge mit Ein-Personen-Gesellschaft eines Vorstandsmitglieds
(1 s.1.201 e - il ZR 3921 17)

BGH: Haftung der Altgesellschafter einer Fondsgesellschaft beim
Beitritt eines Anlegers (8.1.2019 - llZR139/17)
BGH: Strafrechtliche Vermögensabschöpfung aus verjährten Straf-

taten verfassungswidrig? - BGH-Vorlage an BVerfG

(7.3.2019 - 3 SrR 1 9211 B)

BGH: Schadensminderungspflicht des Unfallgeschädigten (hier:

M¡etwagenkoste n) (12.2.201 9 - Vl ZR 1 41 / 18]'

BGH: Berechnungsgrundlage der lnsolvenzverwaltervergt¡tung
(i4.2.2019 - IXZB 2s117)

OLG Karlsruhe: Dieselskandal - zum Vorliegen einer vorsätzlich

sittenwidr¡gen Schädigung durch die Volkswagen AG

(s.3.2019- 13U142/18)

Gesetzgebung
EU-Kommission: Einheitlicher Schutz für Whistleblower in der
ganzen EU beschlossen

BT: Zustimmung und Skepsis bei Blockchain

Aufsãtze @
Moritz H. Müller-Buttmann, RA

Das Transitional Services Agreement als typische
Nebenabrede bei M&A-Transaktionen - Grundlagen
und Gestaltungshinweise für die Praxis

Bei Unternehmenstransaktionen im Allgemeinen und insbeson-

dere bei solchen, die die Ausgliederung und/oder den Verkauf von

Unternehmensteilen (Carve-out) zum Gegenstand haben, sind re-

gelmäßig Vereinbarungen über vorübergehende Leistungen zu

treffen, die nach Vollzug der Transaktion gegenüber dem ausge-

gliederten Unternehmensteil und/oder dem verbleibenden Unter-

nehmensteil erbracht werden müssen. Die Vereinbarung dieser

vorübergehend zu erbringenden Leistungen erfolgt typischerweise
im Wege eines sog. Transitional Services Agreement fiSA). Solche

TSAs werden oftmals als Nebenabrede zum Anteilskaufirertrag
bzw.zum Kaufuertrag über Vermögenswerte verhandelt und abge-

schlossen. Der Beitrag beleuchtet einige wesentliche Aspekte, die

für die Verhandlung und den Abschluss von TSAs regelmäßig von

Bedeutung sind.

Dr. Jan-Henric M. Punte, LL.M., RA, und Dipl. Jur. Pelle Klemens

Die Einziehung von Aktien aus wichtigem Gruild

lst ein einzelner Aktionär der Anlass für Störungen und Spannun-

gen unter den Aktionären, so stellt sich die Frage, unter welchen

Vorauisetzungen die Gesellschaft die Aktien des Aktionärs einzie-

hen kann. Eine Möglichkeit stellt hier die Zwangseinziehung aus

wichtigem Grund dar, Problematisch ist jedoch, inwieweit verhal-

tens- oder personenbedingte Gründe einen Anknüpfungspunkt für
einen Ausschluss begründen können und ob dies nicht mit dem

Wesen der Kapitalgesellschaft konfligiert.

Entscheidungen

BGH: Allein die abgelehnte Lektüre eines Emissionsprospekts lässt

die Aufklärungspflicht des Anlageberaters nicht entfallen
(7 ,2.2019 -lllZR 498/16 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Michael Zoller, RA/FAStR)

BGH: Einziehung im Wege des Factorings abgetretener Forderun-
gen ist keine Inkassodienstleistung nach dem RDG

(21.3.201 8 - Vlll ZR 17 / 1 7 - dazu BB-Kommentar von
Prof. D¿ Sebastian Omlo¡, LL.M. [NYUl, LL.M. [Eur.])

Steuerrecht

Die Woche irn Blick

Entscheidungen
BFH: Anerkennung von Verlusten aus Knock-out-Zertifìkaten
(20.1 1.2018 - Vlll R 37lrs)
BFH: Grunderwerbsteuerbefreiung für Erwerb eines Grundstücks

von Geschwistern (7.1 1.2018 - ll R 38/15)

BFH: Kraftfahzeugsteuerbefreiung für Fahrzeuge der Krankenbe-

förderung (13.9.2018 - lll R 10/18)

FG Baden-Württemberg: S 11 Abs. 2 DBA Österreich - Besteue-

rung von Zinseinnahmen einer beschränkt steuerpflichtigen Kör-

perschafr (25.9.201 8 - 6 K 2090/ 1 5)

Verwaltung
BMF: Ermittlung des Gebäudesachwerts nach 5 190 BewG

(22.2.201 9 - lV C 7 - S 3225 / 1 6/1 0001 )

DSIV: Stellungnahme zum Entwurf eines BMF-Schreibens zur Ein-

führung des 5 1 46a AO durch das Gesetz zum Schutz'vor Manipula-

tionen an digitalen Grundaufzeichnungen

Gesetzgebung
EU-Kommission: Vertragsverletzungsverfah ren

EU-Kommission: Einigung über neue Vorschriften für eine bessere

MwSt-Erhebung bei 0nline-Geschäften

Aufsätze l@
Dipl.-Kfm. Dr. Jan F. Bron, LL.M. oec.,StB

Gelöste und ungelöste Steuerfragen nach
dem Brexit-SteuerbegleitEesetz

Mit dem Brexit-Steuerbegleitgesetz versucht der Steuergesetzge-

ber, Brexit-bedingte Steuerhärten zu vermeiden und Rechtssicher-

heit zu schaffen. Die Ausführungen würdigen die steuerlichen Neu-

regelungen und weisen auf weiteren gesetzgeberischen Hand-

lungsbedarf hin.

@
Prof. Dr. Heinz Kußmaul, Prof. Dr. René Schäfer, StB, FBlntStR,

Dr. Tim Palm, StB, und Philipp Engel, M.Sc.

Auslegung im Abkommensrecht am Beispiel
unselbständig tät¡ger Sportler - Zeigt Art. 13b DBA-
Frankreich der Grenzgängerregelung die Rote Karte?

lm Kader vieler deutscher Sportvereine m¡t Sitz nahe der deutsch-

französischen Grenze finden sich Sportler, die ihren Wohnsitz in

Frankreich haben und als GrenzgänÇer i.5.d. DBA-Frankreich zu

werten sind. Bislang wurden diese Sportler - entsprechend der

Grenzgängerregelung des Art.13 Abs.5 DBA-Frankreich - aus-

schließlich in ihrem Ansässigkeitsstaat Frankreich besteuert: Durch

das Zusatzabkommen vom 31.3.2015 wurde mit Art. 13b eine

Künstler- und Sportlerkláusel in das DBA-Frankreich eingeführt. Ge-

stützt auf Art.13b DBA-Frankreich vertritt die Finanzverwaltung

nunmehr die Auffassung, dass das Gehalt von Grenzgängern, die

auch Sportler sind, in Deutschland zu versteuern sel. Abgestellt

wird hierbei offenbar rein auf den Wortlaut des DBA. Der vorliegen-

de Beitrag untersucht, ob es - nach einer Auslegung des DBA-

Frankreich, die auf teleologische und systematische Erwägungen

abstellt - geboten erscheint, eine gegenteilige Auffassung zu ver-

treten.

Entseheid*rngen

BFH: Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer
(14.11.2018- il R6411s)

Hessisches FG: Freies Ausschüttungswahlrecht der lnvestmentge-

sellschaft
(1 1.1 2.201 8 - 4 K 867/18 - dazu BB-Kommentar von

Andreas Patznet RA/StB, und FrankWiese, RA)
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691

692

697

Die Woche im Blick

Rechnungslegung
GRI/UN: Fortsetzung der Kooperation

DRSC: Bericht über die 73. Sitzung des IFRS-FA am 28.2. und

1.3.2019 in Berlin

DRSC: Stellungnahme zum EFRAG-Diskussionspapier,,Non-Ex-

change Transfers"

Wirtschaftsprüfung
WPK: Digitalisierungskompass jetzt auch zu den Bereichen Buch-

haltung, Steuerberatung und betr¡ebswirtschaftliche Beratung

Betriebswirtschaft
Pwc: Deutschland macht kaum Fortschritte bei der Förderung von

Frauen am Arbeitsplatz
EY: lm Mittelstand mehr Frauen auf dem Chefsessel - Anteil von

Geschäftsführerinnen wächst aber nur langsam

lfM Bonn¡ Weniger Frauen als Männer unter den selbstständigen

Höchstverdienern

PwC: Cyber-Sicherheit - kein Thema für ein Drittel der deutschen

cEo

Veranstaltung
5G: Schmalenbach-Tagung 201 9

Außatz

Dr. Annekatrin V€it, RA¡n/StB¡n

BB-Rechtsprechungs- und Verwaltungsreport
zur Bilanzierung betileblicher Altersversorgung
201812019

In dem Beitrag gibt die Verf. einen Überblick über Urteile und Ver-

walÏungsanweisungen zur bilanziellen Behandlung von Altersver-

sorgungsverpflichtungen, die im Zeitraum März 20"18 bis Februar

2019 veröffentlicht wurden. Die Gliederung des Aufsatzes richtet

sich - soweit möglich - nach der Struktur von 5 6a EStG. Er setzt

die Reporte zur Bilanzierung betrieblicher Altersversorgung seit

2009 fort (BB 2018,.683ff.; BB 2017, 6821Í.; BB 2016,747ff.; BB

201 5, 61 9 f1.; BB 201 4, 939 ff., BB 201 3, 7 47 ff ., BB 2q12, 691 ff ., BB

201 1,81 ff.;882010,751 ff .;882009,542ff .).

Entscheidung

FG Münster: Zur Bewertung von Teilwertabschreibungen bei Sai-

sonwaren
(21.1 1.201 8 - 1 3 K 444/ 1 6 K,G,F - dazu BB-Kommentar von

Dr. Martin Weiss, StB/FBlntStR)

DieWoche im Blick

Entscheidungen
BAG: Ladung eines Betriebsratsmitglieds zu Personalgespräch

(1 1.12.2018 - 1 ABR 12/ 17)

BAG: Versorgungsberechtigung von Angestellten nach Fusion

(1 61 0,2018 - 3 AZR 547 /17)
BAG: Lehrtät¡gkeit bei künstlerischem Personal

(1 9.1 2.201 I - 7 AZRT 9 / 17)

BAG: Kirchliche Ein gruppi'erungsfragen

(15.11.2018 - 6 AZR240|17)
LAG Düsseldorf: Kündigung wêgen Betriebsstilllegung eines Luft-

fahrtunternehmens (1 7.1 0.201 8 - 1 5a 337i 1 8)

Außatz

Eva Wißler, RAin/FAinArbR, und Sebastian Spuhl, RA

Die Verdachtskündigung als Herausforderung
für die Praxis

Die Verdachtskündigung stellt Arbeitgeber in der Praxis regelmäßig

vor nicht unbeachtliche Herausforderungen. Wann kann dem Ar-

beitnehmer wegen eines Verdachts einer Pflichtverletzung gekün-

digt werden? lst dieser zuvor immer anzuhören? Wie die - auch -
aktuelle Rechtsprechung des BAG und der lnstanzgerichte zeigt
hat der Arbeitgeber bei der Verdachtskündigung besohdere

Hùirden zu meistern. Welche das sind und wie diese zu bewältigen

sind, soll der Beitrag anhand dieser Rechtsprechung aufzeigen.

Entscheidung

BAG: Verwertungsverbot bei offener Videoüberwachung
(23.8.2018 -2 AZR '133118 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Christian Ley, RA/FAArbR)

Die Erste Seite
Dr. Jens Jen¡en, RA/FAArbR

Dor Kündigungsschutz bröckelt -
n€ues SondcraÌb€itsrecht ftir Banken

lmpressum/ìforscheu
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
EUGH/SA GA: Online-Plattform muss Verbraucher keine Telefon-

nummer zur Verfügung stellen (28.2.2019 - C-649/17)
BGH: Einziehung sicherungsabgetretener Forderungen und Veräu-

ßerung sicherungsübertragener oder unter Eigentumsvorbehalt er-

worbener Ware (24.1.2019 - lX ZR 1 10/17)
BGH: Zum Anspruch des Leasingnehmers als berechtigtem unmit-
telbarem Besitzer auf Ersatz des Substanzschadens bei Beschädi-
gung der Leasingsache (29.1.2019 -Vl ZR 481 /17)
BGH: Beurteilung des Abstands des Klagemusters zum vorbekann-
ten Formenschatz - Meda Gate (24.1 .2019 - I ZR 164/17)
BGH: Abrechnung von Heizkosten aus einem gewerblichen Miet-
verhältnis (30.1.2019 - Xll ZR46/18)
OLG FranKurt a.M.: Amazon kann sich gegen ,,gekaufte" Pro-

duktbewertungen wehren (22.2.2019 - 6W 9/19)
OLG Frankfurt a.M.: Unangemessenê Preisklauseln für Basiskonto
(27 .2,2019 - 1 9 U 1 041 1 8)

Aufsätze

Prof. Dr. Martin R. Schulz; LL.M., RA

Compliance-Management im Unternehmen -
Compliance-Strategie als (Dauer-)Aufgabe der
Unternehmensleitung
Compliance-Management dient der Schaffung geeigneter Rah-

menbedingungen zur Verhinderung von Normverletzungen, zur
Aufdeckung von Fällen der ,,Non-Compliance" sowie zur ange-

messenen Reaktion auf Regelverstöße. Diese Aufgabe stellt sich

für alle Unternehmen, wehngleich sich die konkrete Ausgestal-

tung des Compliance-Managements stets nach individuellen Un-

ternehmensfaktoren richtet. Wirksames Compliance-Management
erfordert einen ganzheitlichen strategischen Ansatz durch die
Unternehmensleitung in Wahrnehmung ihrer Leitungs- und Or-

ganisationsverantwortung. Nach einer Einführung und Ausfüh-
rungen zum Umfang der Organisationsverantwortung der Unter-

nehmensleitung erläutert der Beitrag die typischen Bestandteile

einer Compliance-Strategie und schließt mit Gestaltungsempfeh-
lungen.

Prof. Dr. Petra Buck-Heeb

Ressortaufteilung und Haftun g von Geschäft sführern

Zugleich Besprechung des BGH-Urteils vom 6.1 1.201 8 -
llZR11l17 (in diesem Heft)
Ressortaufteilungen unter Geschäftsführern sind in der Praxis häu-
fig anzutreffen. Der ll. Zivilsenat hat nunmehr präzisiert, unter wel-
chen Umständen eine solche Arbeitstèilung zu einer Exkulpation

des ressortmäßig unzuständigen Mitgeschäftsführers führen kann.

Gleichzeitig werden dessen Kontroll- und Überwachungspflichten
näher umrissen. ln beiden Bereichen bleiben jedoch einige Fragen

ungeklärt.

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Besteuerung latenter Wertzuwächse von Gesellschaftsantei-

len bei Verlegung des Wohnsitzes in die Schweiz (556 AStG, 17

ESIG) verstößt gegen FZA Schweiz (26.2.2019 - C-581 /17)
BFH: Listenpreis i.5. d. 5 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz2 ESIG im Taxigewerbe

(8.1 1.201 8 - llr R 13/16)

BFH: Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung der Schuldzinsen

bei Cash-Pooling (1 1.10.2018 - lll R37 /17)
BFH: Vorsteuerabzug und -korrektur bei Vorauszahlung für nicht
geliefertes Blockheizkraftwerk in betrügerischem Schneeballsys-

tem (5.12.2018 - Xl R 44/14)
BFH: Vorsteuerabzug und Margenbesteuerung bei Kaffeefahrten

(13.12.2018-VRs2/17)
BFFI: Anordnung einer Außenprüfung bei einem íreiberuflichen

Großbetrieb (1 3.12.2018 - vlll B 1 14l18)

BFH:Antragsbefugnis nach 5 10Abs. 3 Satz 1 StraBEG

(14.1 1.2018 - ll R 8/16)
FG Münster: Nachweis der Strohmanneigenschaft
(10.1.201 9 - s K 1812/16 U)

FG Niedersachsen: Bedarfsbéwertung von Grundstücken - Über-

prüfung vom Gutachterausschuss mitgeteilter Vergleichspreise

durch das FG - Verhältnis von Verkaufspreis und Gutachten zum

Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts (6.9.2018 - 1 K68/17)
FG Niedersachsen: Vorsteuerabzug einer Funktionsholding
(19.4.201,8 - 5 K285/16)
FG Köln: Anwendung der 55 1 3a, 1 3 b ErbStG auf die Gewährung

eines Quotennießbrauchs an einem KG-Anteil zur Abwicklung von

Verrnächtnisansprüchen? (28.6.2018 -7 K926/15)

Gesetzgebung
BR: Beratung über das Brexit-StBG

Aufsätze
Dipl.-Ök. M¡chel Braun, M.lfax, StB, und Erhard Enders. M.Sc.

in Economics

Verrechnungspre¡sdokumentation: Prozess der
ausbalancierten Zentralisierung
Aktuell passen viele Unternehmen die Organisation ihres Verrech-

nungspreisdokumentationsprozesses an, um steuerliche Risiken zu

minimieren. Hintergrund sind die durch den BEPS-Aktionspunkt 13

gravierend gestiegenen Anforderungen an die Dokumentation und

das dazugehörige Prozessmanagement. Das in diesem Betrag vor-
gestellte Modell mit klarer Definition von Zuständigkeiten und Fris-

ten wird aus Sicht der Autoren diesen neuen Anforderungen, insbe-

sondere an die Konsistenz der Dokumentation, gerecht. Es bietet

zudem Effizienzgewinne und stärkt (prozessuale) Compliance.

Svetlana Heil, RAin/StBin, und Alexander Pupeter, RA/StB

Google-Tarc Gibt es sie schon? Zur Abzugsteuer auf
Online-Werbung nach 5 50a EStG

Es wird anhand des Beispiels von Google Ads untersucht, ob bei

ausländischen Unternehmen geschaltete Online-Werbung der Ab-

zugsteuer unterliegt (5 50a ESIG). Diese These wird aktuell in Be-

triebsprüfungen vertreten. Die Verfasser dieses Beitrages sind der

Auffassung, dass die rechtlichen Voraussetzungen für den Steuer-

abzug nicht gegeben sind.

Entseheidung

FG Rheinland-Pfalz: Einkommensteuerliche Auswirkungen des

Untergangs einer Kapitalanlage
(12.12.2018 - 2K1952/16 - dazu BB-Kommentar von

Franz Schober, Syndikus-StB)
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Entscheidungen

BGH: Geschäftsverteilung oder Ressortaufteilung auf der Ebene 590

der Geschäftsführung
(6.11.2018 - llzR 11/',t7)

OLG Köln: Wirksamkeit einer zustandsbegründenden Satzungs- 595

durchbrechung
(24.8.2018- 4Wx4/18 - dazu BB-Kommentar von

Prof. Dr. Sabine Otte-Gräbener, LL.M.)

Brandenburgisches OLG: Einberufung einer Gesellschafterver- 596

sammlung - Selbsthilferecht der Gesellschafter
(19.12.2018 - 7 U 1 52/18 - dazu BB-Kommentar von

Karsten Haase, RA/FAArbR)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht

Die Woche im Blick

Rechnungslegung
llRC: Positionspapièr zu Sustainable Development Goals

IFRS Foundation¡ Veröffentlichung von Projektzusammenfassun-

gen

DRSC: Mitschnitt der 73. Sitzung des IFRS-Fachausschusses

Wirtschaftsprüfung
IESBA: Änderungen im Code of Ethics beim Thema langjährige Be-

ziehungen zum Prüfungsmandanten in Kraft getreten

Finanzierung
KfW: KMU zeigen große Treue zur Hausbank

DAI: Zahl der Aktienbesitzer in Deutschland steigt 2018 um eine

Viertelmillion

Betriebsw¡rtschaft
Detoitte: Tech Trends 201 9 - beyond the digital frontier
KfW: Frauenanteil in den Chefetagen des deutschen Mittelstands
weiter im Sinkflug

Veranstaltung
MGK: 33. Münsterisches Tagesgespräch

Aufsatz

Dipl.-Volksw. Jürgen Dahlke, WP/StB

Risikobewertung in einem Tax-Compliance-
Management-System

Die Bewertung von Steuerrisiken ist ein zentrales Element bei der
Einrichtung, Durchführung und Prüfung eines ¡nnerbetrieblichen
Kontrollsystems im Rahmen des Tax Compliance Management. Ma-

thematisch handelt es sich um ein einfach lösbares Problem, das

aber tatsächlich einige Zweifelsfragen bei der Bestimmung der re-

levanten Steuerrisiken und der Bewertungsfaktoren des Schadens-

erwartungswerts auftvirft. ln dem Beitrag werden die Grundlagen
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